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Preisblatt 

(gültig ab 01. Januar 2026) 

 

I. Tarif A 

Der Tarif A gilt für die Kunden, deren Anlagen-Anschlusswert bis 100 kW beträgt: 

 EUR netto EUR 19% USt. EUR brutto 

Arbeitspreis/ MWh 171,90 32,66 204,56 

Vorhalte- und Messgebühr/ Monat 7,96 1,51 9,47 

 

 

II. Tarif B 

Der Tarif B gilt für Kunden, deren Anlagen-Anschlusswert über 100 kW und deren jährliche 

Vollbenutzungsstunden im Rahmen der üblichen Norm liegen. 

 EUR netto EUR 19% USt. EUR brutto 

Grundpreis/Anschlusswert und Jahr/ 
kW 

44,60 8,47 53,07 

Arbeitspreis/MWh 136,31 25,90 162,21 

 

Vorhalte- und Messgebühr bei 
Anschlusswert/ Monat 

EUR netto EUR 19% USt. EUR brutto 

über 100 kW bis 200 kW 12,74 2,42 15,16 

über 200 kW bis 400 kW 15,93 3,03 18,96 

über 400 kW bis 1.000 kW 21,50 4,09 25,59 

über 1.000 kW bis 2.500 kW 27,88 5,30 33,18 

über 2.500 kW bis 4.500 kW 31,86 6,05 37,91 

über 4.500 kW bis 8.000 kW 38,23 7,26 45,49 

über 8.000 kW nach Vereinbarung 

 

 

III. Emissionspreis 

Die Arbeitspreise im Tarif A und B beinhalten keinen Emissionspreis. 

Die Ermittlung des Emissionspreises erfolgt für den Abrechnungszeitraum (01. Januar bis 31. 

Dezember) innerhalb des darauffolgenden Abrechnungszeitraums. Dabei werden die 

tatsächlichen Gesamt-Emissionskosten der Fernwärmeversorgung durch die an die Kunden im 

Abrechnungszeitraum gelieferten Gesamtwärmemengen dividiert. 

 

IV. Zusätzliche Leistungen  

 EUR netto EUR 19% USt. EUR brutto 

Sperrung der Wärmeversorgung 50,00 0,00 50,00 

Wiederaufnahme der 
Wärmeversorgung 

42,02 7,98 50,00 

Mahngebühren 1,00 0,00 1,00 

Wärmezählerrückbaukosten pro Zähler 42,02 7,98 50,00 
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V. Hausanschlusskostenbeiträge 

Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist gemäß § 10 Abs.5 der AVBFernwärmeV 

berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung eines Hausanschlusskostenbeitrages zu 

verlangen, der auf Basis der tatsächlichen Baukosten ermittelt wird. 

 

VI. Mehrwertsteuer 

Die Rechnungslegung über die Fernwärmekosten und die Hausanschlusskosten erfolgt auf der 

Grundlage der Nettopreise zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. 

 


